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1. Einleitung 

Die Musikschule Wermelskirchen hat die Beratungsagentur Zwischenton Gerland mit der 
Erstellung eines Gutachtens beau9ragt. 
 
Au9ragsbeschreibung: 
 

1. Untersuchung und Beschreibung der Aufbauorganisation der Musikschule 
Wermelskirchen 
 

2. Ermittlung einer Datengrundlage zu Finanzen und zur Angebotsstruktur, u.a. Zahl 
der Unterrichtsbelegungen, Zahl der Unterrichtsfächer, Zahl der 
Jahreswochenstunden, Einnahmen (gegliedert), Ausgaben (gegliedert) 

 
3. Bildung von Kennzahlen zu Angeboten und Finanzen unter besonderer 

Berücksichtigung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung 
  

4. Einbindung der Kennzahlen in einen anonymisierten interkommunalen Vergleich 
mit öffentlichen Musikschulen aus NRW mit ähnlicher Größe und/oder einem 
Wirkungsraum ähnlicher Größe 

 
5. Darstellung von ausgewählten angebotsbezogenen und wirtschaftlichen 

Kennzahlen der Musikschule Wermelskirchen in der Entwicklung der letzten ca. 10 
Jahre (Auswahl und Zeitraum hängen von der Verfügbarkeit der Daten ab, 
grundsätzlich aber wie bei 3.) und im Vergleich zu allgemeinen Wirtschaftsdaten 

 
6. Erstellung eines Abschlussberichts, umfasst Darstellung der 

Untersuchungsergebnisse und eine zusammenfassende Kommentierung der 
Ergebnisse 
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2. Zentrale Ergebnisse auf einen Blick 

Die öffentlichen Musikschulen werden von den kommunalen Spitzenverbänden und der 
Kommunalen Gemeinscha9sstelle für Verwaltungsmanagement als Teil der kommunalen 
Grundversorgung angesehen. Der Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen 
beschreibt öffentliche Musikschulen als kommunal verantwortete Einrichtungen mit bildungs-
kultur-, jugend- und sozialpoliOschen Aufgaben und als Orte des Musizierens, der 
Musikpädagogik und Musikpflege. In NRW stehen fast 80% der öffentlichen Musikschulen in 
direkter Trägerscha9 von Kommunen und Kreisen. Die 20% der Musikschulen, die unter „e.V.“ 
zusammengefasst sind, haben als Träger einen gemeinnützigen Verein. Es handelt sich bei den 
durch die Vereine getragenen Musikschulen um professionelle Bildungseinrichtungen in 
Trägerscha9 zumeist ehrenamtlich betriebener Vereine. 
Die drei Musikschulen des Vergleichs haben angesichts ihrer Größe ein umfangreiches und 
ausdifferenziertes Angebot an Unterrichtsfächern. Sie sind auf unterschiedliche Weise in der 
kommunalen Bildungslandscha9 akOv und gut eingebunden. 
Die drei Musikschulen haben einen von der Größe her sehr ähnlichen Einzugsbereich. Die 
Musikschule Wermelskirchen liegt bezüglich des Anteils der Musikschüler/innen an der 
Bevölkerung oberhalb des Bundesdurchschni^s und zwischen den beiden 
Vergleichsmusikschulen. 
Im Vergleich setzt die Musikschule Wermelskirchen den deutlich geringsten Anteil an 
angestellten Lehrkrä9en und entsprechend den größten Anteil an freiberuflichen Lehrkrä9en 
ein.  
Im Vergleich zu Musikschule A sind die Grundfächer/Elementarfächer bei der Musikschule 
Wermelskirchen deutlich geringer ausgebaut, auch bei der Zahl der Wochenstunden bei den 
Ensemblefächern liegt Wermelskirchen deutlich hinter Musikschule A. Die Musikschule 
Wermelskirchen liegt bei der Kennzahl „Belegungen pro Unterrichtsstunde“ in den 
Instrumental- und Vokalfächern nur knapp hinter Musikschule B, aber deutlich hinter 
Musikschule A. 
Die Musikschule Wermelskirchen erwirtscha9et prozentual die höchsten Einnahmen durch 
Unterrichtsentgelte. Sie erhält, auch verglichen zum Landesdurchschni^, den geringsten Anteil 
an öffentlichen Mi^eln. Nur bei der Musikschule Wermelskirchen ist zum Ausgleich des 
Haushalts ein Verlustausgleich ausgewiesen. 
Bei dem Anteil der Aufwendungen für Lehrkrä9e am Gesamtetat bewegt sich die Musikschule 
Wermelskirchen im durchschni^lichen Bereich. 
Die im Musikschuletat sichtbaren Ausgaben für Verwaltungspersonal liegen in 
Wermelskirchen höher, knapp ein Prozent über dem Landesdurchschni^. 
Die Musikschule Wermelskirchen erwirtscha9et deutlich höhere Einnahmen pro 
Jahreswochenstunde als die Vergleichsmusikschulen. Die Musikschule Wermelskirchen hat die 
geringsten Lehrkra9kosten pro Jahreswochenstunde. 
Durch konOnuierliche Kostensteigerung und den abgesenkten und staOschen 
Betriebskostenzuschuss ist die Musikschule Wermelskirchen deutlich schlechter finanziert als 
2010. Die abgesenkte Grundfinanzierung hat im Laufe der Jahre zu einer konOnuierlichen 
Absenkung der Zahl der Jahreswochenstunden geführt, verbunden mit entsprechendem 
Wegfall von Leistungen den Bürgern gegenüber. Die sinkende Anzahl von 
Jahreswochenstunden hat auch zu einer sinkenden Anzahl an Unterrichtsbelegungen geführt. 
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Die Absenkung des Betriebskostenzuschusses im Jahr 2010 hat zu Kürzungen im Bereich des 
Angebots der Musikschule Wermelskirchen und zur Verschlechterung der Jahresergebnisse 
geführt. Seit 2017 erfolgt der Ausgleich des Haushalts durch wachsende Entnahmen aus der 
Rücklage.  
Die Rücklage ist bis auf eine in der Höhe notwendige Betriebsmi^elreserve und einen 
angemessenen Ansparbetrag für unplanbaren Erhalt von Betriebsmi^eln aufgebraucht. 
 
In vier Bereichen könnten bei der Musikschule Wermelskirchen zukün9ig besondere Probleme 
entstehen: 
 

1. Finanzielle Schieflage durch fehlende Anpassung des Betriebskostenzuschusses an die 
Kostenentwicklung 

2. Zunehmende Probleme bei der Gewinnung von qualifiziertem Personal 
3. Sinkende A^rakOvität als Arbeitsgeberin 
4. Auswirkung veränderter rechtlicher Bedingungen bei der Beschä9igung von freien 

Mitarbeiter*innen an Musikschulen. 
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3. Grundlagen 

Zur besseren Einordnung der Spezifika der Musikschule Wermelskirchen werden zunächst 
einige Grundlagen zur Arbeit öffentlicher Musikschule vorgestellt. 
 

3.1 Wesen und Au,rag öffentlicher Musikschulen 
 
Der Rahmen für die Arbeit der öffentlichen Musikschulen soll im Folgenden anhand 
ausgewählter Auszüge aus zwei Papieren dargestellt werden: 
 

- Gutachten Musikschule (Kommunale GemeinschaSsstelle für Verwaltungsmanagement, KGSt, 2012) 
- Die Musikschule – Leitlinien und Hinweise (Deutscher Städtetag, 2010) 

Die KGSt führt in ihrem Gutachten aus: 

„Musikschulen leisten als Einrichtungen der kulturellen Infrastruktur also einen 
wesentlichen Beitrag zur kulturellen Grundversorgung. Dies hat auch die Enquete-
Kommission des Deutschen Bundestages „Kultur in Deutschland“ in ihrem 
Schlussbericht herausgearbeitet. Dieser Auftrag wird in Partnerschaft von Kommunen 
und Bundesländern wahrgenommen“ (KGSt 2012, S.13). 

Weiterhin wird festgestellt, dass Musikschulen als Einrichtungen des Bildungswesens mit der 
Erfüllung ihres Auftrages einen wichtigen Beitrag zur Grundversorgung der Einwohner*innen 

in Bildung und Kultur leisten (KGSt, S.13). 

In ihren Leitlinien zur Musikschule äußern sich die drei kommunalen Spitzenverbände so: 

„Musikschulen erfüllen eine wichtige kultur- und bildungspolitische Aufgabe in den 
Städten, Kreisen und Gemeinden. Sie haben, in Kooperation mit den Kindertagesstätten 
und allgemeinbildenden Schulen, eine eigenständige pädagogische und kulturelle 
Aufgabe. Musikschulen sind, wie das Bildungssystem insgesamt, eine öffentliche 
Gemeinschafts- aufgabe, bei der auch die Länder in der Pflicht stehen. Diese sollten sich 
angemessen an Betriebskosten, überörtlichen Aufgaben sowie 
Qualifizierungsmaßnahmen beteiligen“ (Deutscher Städtetag 2010, S. 2).  

Weiterhin wird dort festgestellt, dass Musikschulen in der Regel öffentlich getragene 
Bildungseinrichtungen sind, die möglichst vielen Menschen Zugang zum Musizieren 
ermöglichen sollen, vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung auch Erwachsenen 
und Senioren. Betont wird eine eigenständige pädagogische und kulturelle Aufgabe, aber auch 
ihre Rolle als wesentlicher Kooperationspartner von Kindertagesstäten und Schulen im 
Rahmen der Gestaltung zukunftsfähiger kommunaler Bildungslandschaften. Durch eine 
soziale Gestaltung der Gebühren soll der Zugang für alle offen sein (Deutscher Städtetag 2010, 
S.6). 

Auch die KGSt sieht die Musikschulen gleichermaßen im Bereich Bildung und Kultur als Teil der 
kommunalen Grundversorgung: 
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„Insgesamt ist festzuhalten, dass Musikschulen als Einrichtungen des Bildungswesens 
mit der Erfüllung ihres Auftrages einen wichtigen Beitrag zur Grundversorgung der 
Einwohner in Bildung und Kultur leisten“ (KGSt 2012, S.13). 

Die öffentlichen Musikschulen werden von den kommunalen Spitzenverbänden und der 
Kommunalen Gemeinscha>sstelle für Verwaltungsmanagement als Teil der kommunalen 
Grundversorgung angesehen. 
 

3.2 Die Struktur öffentlicher Musikschulen 
 
Die Träger der öffentlichen Musikschulen haben sich im Verband deutscher Musikschulen 
organisiert, der in NRW etwa 160, bundesweit 960 Mitglieder hat.  
Für die dem VdM angehörenden Musikschulen gelten verbindliche Qualitätsstandards und ein 
Aupau gemäß eines verbindlichen Strukturplans. 
 
Der Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen beschreibt öffentliche 
Musikschulen als kommunal verantwortete Einrichtungen mit bildungs-, kultur-, jugend- und 
sozialpoliIschen Aufgaben und Orte des Musizierens, der Musikpädagogik und Musikpflege. 
 
Als wesentlich erachtet der VdM auch, dass in der Musikschule Menschen aus 
unterschiedlichen Bevölkerungsbereichen, allen Generationen und verschiedenen kulturellen 
Hintergründen zusammen kommen, um dort voneinander zu lernen und Vielfalt als Reichtum 
zu erleben. (VdM 2023) 
 
Durch qualifizierten Fachunterricht soll die Grundlage für eine nachhaltige Bildung für eine 
lebenslange Beschäftigung mit Musik gelegt werden. Ein besonderer Akzent liegt auf der 
Befähigung zum gemeinsamen Musizieren in der Musikschule, in der allgemeinbildenden 
Schule, in Kindertageseinrichtungen, in der Familie oder in den vielfältigen Formen des 
Amateurmusizierens. Auch der Aspekt der Berufsvorbereitung spielt eine Rolle, da die 
Förderung besonders begabter Schüler*innen auch die Vorbereitung auf ein einschlägiges 
berufsqualifizierendes Studium umfassen kann. 
 
Zum inneren Aufbau führt der Strukturplan aus: 
 

„Der Unterricht der Musikschule ist in vier Stufen gegliedert. Er wird je nach Fach und 
Stufe sowie nach pädagogischen Erwägungen als Klassen-, Gruppen- oder 
Einzelunterricht erteilt. Für jedes Unterrichts- und Ensemblefach gibt es 
Rahmenlehrpläne bzw. Bildungspläne, die Ziele und Inhalte der Ausbildung formulieren. 
Die Elementarstufe/Grundstufe umfasst vor allem das frühe Lebensalter über den 
gesamten Vorschulbereich bis in das Grundschulalter hinein. In ihr wird eine 
ganzheitliche musikalische Grundbildung vermittelt, die gleichzeitig die 
Voraussetzungen für den weiterführenden Unterricht in Unter-, Mittel- und Oberstufe 
schafft. Das Ensemblemusizieren ist in jeder Stufe der Ausbildung integriert. 
Instrumental-, Vokal- und Ensembleunterricht verbinden von Anfang an den individuellen 
Fortschritt mit gemeinsamer Musizierpraxis als eine verbindliche Qualität der 
öffentlichen Musikschularbeit“(VdM 2023). 
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Zum Strukturplan gehört als Visualisierung folgende Grafik. 
 

 
Abbildung 1: Grafik zum Strukturplan des VdM 

 

3.3 Trägerscha,/Verantwortung 
 
Öffentliche Musikschulen können in unterschiedlicher Trägerform betrieben werden. Das 
Gutachten der KGSt führt dazu aus: 
 

„Das Produkt Musikschule wird, je nach historischen Entwicklungen und polifschen Be- 
schlüssen, auf kommunaler Ebene in unterschiedlichen Trägerschahskonstrukfonen und 
Organisafonsformen angeboten.  
Träger der Musikschule ist/sind  
- entweder unmiielbar eine einzelne Kommune (Gemeinde, Stadt, Landkreis) in 
geeigneter organisatorischer oder rechtlicher Ausgestaltung (Amt, Dienststelle, Regie- 
betrieb, Eigenbetrieb, AöR, Sfhung öffentlichen Rechts) oder,  
- mehrere Kommunen gemeinsam (Zweckverband, Verwaltungsgemeinschah) oder,  
- eine als gemeinnützig anerkannte privatrechtliche Einrichtung, in der die Kommunen 
als Gewährträger wesentliche Verantwortung übernehmen, in der Regel ein 
eingetragener Verein, möglich auch eine gemeinnützige GmbH (gGmbH) oder eine 
Sfhung des privaten Rechts“ (KGSt, S. 57). 
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Abbildung 2: Musikschulträgerscha> in NRW, absolute Zahlen 

 

 
Abbildung 3: Musikschulträgerscha> in NRW, Verteilung in % 

In NRW stehen also fast 80% der öffentlichen Musikschulen in direkter Trägerscha> von 
Kommunen und Kreisen. Die 20% der Musikschulen, die unter „e.V.“ zusammengefasst sind, 
haben als Träger einen gemeinnützigen Verein. Es handelt sich bei den durch die Vereine 
getragenen Musikschulen um professionelle Bildungseinrichtungen in Trägerscha> zumeist 
ehrenamtlich betriebener Vereine. 
 
In den kommunalen Haushalten, deren Beteiligung unabdingbar ist, ressorOeren sie deshalb 
meist unter den Ausgaben für Kultur und/oder Bildung und nicht im Bereich der Förderung für 
Vereine.  
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4. Analyseteil/Kennzahlenvergleich 

Im nächsten Teil wird der Aupau der Musikschule Wermelskirchen untersucht und ihre Arbeit 
in den Zusammenhang eines interkommunalen Vergleichs gestellt. 
 

4.1 Trägerscha, und AuCau der Musikschule Wermelskirchen 
 
Die Jugendmusikschule Wermelskirchen wurde im Jahr 1952 vom Kriegsheimkehrer Paul 
Nitsch gegründet. Nach Angabe von Paul Nitsch gehörte sie auch zu den Gründungsmitgliedern 
des "Verbands der Jugend- und Volksmusikschulen e.V." (später: „Verband deutscher 
Musikschulen) am 7. September 1952 in Hamm/Westfalen. 
 
Die Jugendmusikschule Wermelskirchen blieb bis 1989 unter seiner ehrenamtlichen Leitung. 
Da Nitsch als Lehrkra9 an einer allgemeinbildenden Schule nicht daran interessiert war, 
hauptberuflich Musikschulleiter zu werden, wurde die Jugendmusikschule Wermelskirchen 
dauerha9 von einem Verein getragen. Einer IniOaOve engagierter Eltern gelang es in 
Verhandlungen mit der Kommune die Mi^el zur Besetzung einer hauptamtlichen Leitung im 
Jahr 1990 zu erhalten. 
 
Der Trägerverein der Musikschule, die inzwischen umbenannte „Musikschule Wermelskirchen 
e.V.“ wird von einem ehrenamtlichen Vorstand geleitet, der laut Satzung aus  

- Vorsitzende/m/r 
- Stellvertretende/m/r Vorsitzende/m/r 
- Kassenführung 
- Schrihführung 
- zwei Elternvertreter/innen 
- Vertretung des Sinfonieorchesters der Musikgemeinde Wermelskirchen 
- und einem Vertreter aus dem Ausschuss für Schule etc. der Stadt Wermelskirchen 

besteht. 
 
Der operaOve Teil, die Musikschule Wermelskirchen, wird von einer angestellten 
Musikschulleitung mit Stellvertretung geleitet. 
Die Verwaltung der Musikschule wird von zwei Teilzeitkrä9en wahrgenommen. 
Teile der administraOven Aufgaben sind ausgelagert.  
 
Fachlich gliedert sich die Musikschule in die Fachbereiche 
 

- Streichinstrumente 
- Blasinstrumente 
- Zupfinstrumente 
- Klavier 
- Pop 
- Talentspirale SVA 
- Elementar 
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mit jeweils zugeordneten Fachbereichsleitungen, zum Teil in MehrfachfunkOon. 
 

4.2 Kennzahlen der Musikschule Wermelskirchen im interkommunalen 
Vergleich 
 
Der Verband deutscher Musikschulen hat zum Zweck des interkommunalen Vergleichs Daten 
von zwei weiteren Musikschulen, die in wichOgen Parametern mit der Musikschule 
Wermelskirchen vergleichbar sind, anonymisiert zur Verfügung gestellt. 
 
Wermelskirchen 
Musikschule A  
Musikschule B 
 
 
4.2.1 Ausdifferenzierung des Unterrichtsangebots 
 
Die drei Musikschulen haben angesichts ihrer Größe ein umfangreiches und 
ausdifferenziertes Angebot an Unterrichtsfächern. 
 
Es handelt sich hierbei um eine sOchtagsbezogene Betrachtung, die sich im Detail bei 
Veränderungen in der Nachfrage ändern kann, da vielfach vorhandene Lehrkrä9e in der Lage 
sind, kurzfrisOg weitere Unterrichtsfächer anzubieten, wenn Nachfrage besteht. 
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Tabelle 1:Angebotene Unterrichtsfächer 

Unterrichtsfächer WK MS B MS A 
Angebote unter 4 Jahren X X   

Musikalische Früherziehung X X X 

Musikalische Grundausbildung X     

Sonstige Angebote Grundstufe X   X 

Violine X X X 

Viola X X X 

Violoncello X X X 

Kontrabass X X   

Gitarre X X X 

E-Gitarre X X X 

E-Bass X  X X 

Harfe     X 

Baglama     X 

Sonstige Zupfinstrumente X    X 

Blockflöte X   X 

Querflöte X   X 

Klarinette X X X 

Fagott     X 

Saxophon X  X X 

Horn X X   

Trompete X X X 

Posaune X X   

Tenorhorn X X   

Tuba X X   

Schlagzeug X X X 

Klavier X   X 

Akkordeon   X X 

Keyboard X X X 

Gesang X X X 

Instrumentenkarussell X X   

Streicher/Bläserklasse X X   

Elementarklasse X X   

Chor     X 

Spielkreis     X 

Streichorchester X X X 

Blasorchester   X   

Percussionensemble X     

RockPopensemble X X   

Sonstige Ensembles     X 

Tanz X     

Medien     X 

Musiktheorie X X   
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4.2.2 Einbindung in die kommunale Bildungslandscha= durch Koopera@onen 
 
Öffentliche Musikschulen erfüllen durch KooperaOon mit unterschiedlichen Partner*innen 
eine wichOge FunkOon in der kommunalen Bildungslandscha9. KonkreOsierung und Umfang 
hängen hierbei sehr von örtlichen Gegebenheiten ab. Das lässt sich am Beispiel der 
KooperaOon Musikschule/Kindertageseinrichtungen verdeutlichen: Wenn es in einer 
Kommune gelingt eine Finanzierung darzustellen, kann eine Musikschule bis zu 100% der 
Tageseinrichtungen für Kinder mit einem Angebot versorgen. Wenn das Geld fehlt, gelingt das 
nicht, weil in den Kitas keine Angebote durchgeführt werden dürfen, für die die Eltern 
zusätzlich bezahlen müssen.  
Der VdM betont die besondere gesellscha9liche Bedeutung derarOger KooperaOonen, da die 
Musikschulen mit tragfähigen Konzepten qualifizierte und verlässliche Partner darstellen und 
sieht sie für die Zukun9 als wichOgen Bestandteil einer am Menschen und seiner 
Lebensqualität interessierten Daseinsvorsorge (VdM, 2021, S.12). 
 
Tabelle 2: Vergleich KooperaKonen und besondere Angebote 

Kooperationen WK MS B MS A 
Grundschulen 2 1 8 
weiterführende Schulen  1   
Gesamtschulen     1 
Gymnasien   1 1 
Förderschulen 1    
Tageseinrichtungen für Kinder 4 7 11 
Musikvereine 1   2 
VHS    1   
Senioreneinrichtungen 1   1 
Behindertenwerkstatt 1     
Feuerwehr     2 
weitere wichtige Angebote       
Behindertenarbeit ja nein ja 
Studienvorbereitende Ausbildung ja ja ja 

 
Die drei Musikschulen sind auf unterschiedliche Weise in der kommunalen 
Bildungslandscha> akIv und gut eingebunden. 
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4.2.3 Einzugsbereich 
 
Die drei Musikschulen haben einen ähnlich großen Einzugsbereich. 
 
 

 
Abbildung 4: Einzugsbereich der Musikschulen nach Einwohnerzahl 

 
Es ist davon auszugehen, dass sich die „Verluste“ durch in benachbarte Musikschulen 
abwandernde Schüler*innen mit den „Gewinnen“ durch Schüler*innen aus 
Nachbargemeinden in diesem staOsOschen Zusammenhang nicht nennenswert auswirken. 
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4.2.4 Anteil der Musikschüler*innen an der Gesamtbevölkerung 
 

 
Abbildung 5: Anteil Musikschüler/innen an der Gesamtbevölkerung in % 

Mit ihrem Angebot erreichen die Musikschulen unterschiedlich große Teile der Bevölkerung. 
Dabei ist allerdings zu bedenken, dass es sich bei diesen Zahlen um sOchtagsbezogene 
Momentaufnahmen handelt. Im Laufe der Jahre profiOeren also erheblich mehr Menschen 
von der evtl. nur temporären Wahrnehmung eines Musikschulangebots, als es diese 
Prozentzahlen abbilden. 
 
Bundesweit gesehen lag der entsprechende Prozentsatz bei etwa 2%.  
 
Die Musikschule Wermelskirchen liegt bezüglich des Anteils der Musikschüler*innen an der 
Bevölkerung oberhalb des Bundesdurchschni[s und zwischen den beiden 
Vergleichsmusikschulen. 
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4.2.5 Umfang des Musikschulangebots 
 
Die Größe einer Musikschule wird häufig durch Angabe der regelmäßig pro Woche 
unterrichteten Stunden, der sogenannten „Jahreswochenstunden“ (JWST) angegeben.  
 
Die Tabelle zeigt auch, in welchem Umfang die Unterrichtsstunden durch angestellte 
Lehrkrä9e oder durch freiberufliche Lehrkrä9e erteilt werden. 
 
Tabelle 3: Vergleich Verteilung angestellte/freiberufliche Lehrkrä>e mit Gesamtsummen 

Musikschule Wermelskirchen Musikschule B Musikschule A 
JWST angestellte LK 63,61 94 161,16 
JWST freiberufliche LK 198,81 146,47 143,05 
Summen 262,42 240,47 304,21 

 
 

 
Abbildung 6:Stundenumfang angestellte/freiberufliche Lehrkrä>e in Jahreswochenstunden 

 
Beim Vergleich der Zahl der Jahreswochenstunden ergibt sich, dass die Musikschule A, die den 
größten Anteil der Bevölkerung erreicht, auch die höchste Zahl an JWST anbietet. 
 
Zur Frage der unterschiedlichen Beschä9igungsverhältnisse führt die KGSt aus: 

„Die Tätigkeit von Musikschullehrern ist in aller Regel eine Tätigkeit persönlich abhängiger, 
weisungsgebundener Arbeitnehmer. Dies gilt unabhängig von der Trägerschaft für 
kommunale Musikschulen und e. V.-Musikschulen in gleicher Weise“ (KGSt 2012, S. 91). 

Das Gutachten der KGSt fasst die wesentlichen Merkmale für die Beschäftigungsformen 
zusammen. 
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Die Lehrkraft an der Musikschule unterliege einem umfassenden Weisungsrecht des 
Arbeitgebers und sei eng in die Arbeitsorganisation eingebunden. Der Unterricht finde zu 
festgesetzten Zeiten an zugewiesenen Orten statt, müsse persönlich durchgeführt werden 
und folge einem über Jahre hinaus langfristig angelegten und an Rahmenlehrpläne 
gebundenen Aufbau. Außerdem wird der Unterricht durch Veranstaltungen und die 
Teilnahme an Konferenzen ergänzt. 

Die Honorarkraft hingegen sei nicht weisungsgebunden und müsse den Unterricht nicht 
unbedingt persönlich erteilen. Außerhalb des Unterrichts könne die Musikschule nicht über 
die Arbeitskraft verfügen. Bei einer Betriebsprüfung müsse in allen Bereichen die tatsächlich 
gelebte Ausgestaltung nachgewiesen werden können (KGSt, S. 91). 

Zu den gewandelten rechtlichen Rahmenbedingungen und den allgemeinen Perspektiven für 
den Einsatz von Honorarkräften sei auf Kapitel 6 verwiesen. 

Im Vergleich setzt die Musikschule Wermelskirchen den deutlich geringsten Anteil an 
angestellten Lehrkräften und entsprechend den größten Anteil an freiberuflichen 
Lehrkräften ein.  

4.2.6 Anteil verschiedener Unterrichtsfächer 
 
Nachfolgend werden die Anteile verschiedener Unterrichtsfächer miteinander verglichen, 
bezogen auf jede einzelne Musikschule und den Vergleich untereinander. 
Bei den Grundfächern/Elementarfächern handelt es sich zumeist um Angebote für Kinder im 
Vorschul- und Grundschulalter, die in größeren Gruppen durchgeführt werden können. Die 
Instrumental- bzw. Vokalfächer werden als Gruppen-, Partner- oder Einzelunterricht 
durchgeführt. Die Ensemblefächer bilden das Angebot für das Zusammenspiel, also 
beispielsweise Ensembles und Orchester, ab. 
Das Verhältnis des Umfangs der einzelnen Unterrichtsfächer zueinander ist für das 
FunkOonieren der aufeinander bezogenen Elemente der Musikschularbeit von besonderer 
Bedeutung: 
Ohne ausreichend große Grundstufe leidet die Auslastung des Instrumental- und 
Vokalunterrichts. Wenn in diesem Bereich zu wenige Schüler/innen vorhanden sind, können 
die Ensembles und Orchester nicht funkOonieren. Wenn diese nicht stabil vorhanden sind, 
schwindet die MoOvaOon der Eltern, die Kinder zu den Elementarfächern anzumelden. 
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Abbildung 7: Umfang verschiedener Unterrichtsfächer in JWST 

 
Im Vergleich zu Musikschule A sind die Grundfächer/Elementarfächer bei der Musikschule 
Wermelskirchen deutlich geringer ausgebaut. Das bestäOgt sich auch bei einem Blick auf die 
nachfolgende Abbildung. Dort zeigt sich auch eine mögliche Erklärung: Musikschule A führt 
fast alle Angebote der Grundfächer/Elementarfächer gemeinsam mit KooperaOonspartnern 
durch, in diesem Fall mit Tageseinrichtungen für Kinder. Dort können mit einer überschaubaren 
Anzahl von Jahreswochenstunden besonders viele Kinder erreicht werden. 
Auch bei der Zahl der Wochenstunden bei den Ensemblefächern liegt Wermelskirchen 
deutlich hinter Musikschule A. Hier werden auch bei Musikschule B mehr als doppelt so viele 
Unterrichtsstunden eingesetzt, wie in Wermelskirchen. Dadurch gibt es bei Musikschule A und 
Musikschule B auch doppelt so viele Belegungen in den Ensemblefächern, wie in 
Wermelskirchen (s. Abbildung 8). 
Die Unterschiede bei den Wochenstunden der Instrumental-& Vokalfächer sind geringer und 
erklären sich über die unterschiedliche Höhe der Jahreswochenstunden. 
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Abbildung 8: Belegung unterschiedlicher Unterrichtsfächer, gesamt/davon in KooperaKonen 

 
Ein weiterführender Vergleich der Anzahl der Belegungen pro Unterrichtsstunde in den 
Instrumental- und Vokalfächern ergibt folgendes Bild: 
 
 
Tabelle 4: Quote Belegungen pro Unterrichtsstunde Instrumental- und Vokalfächer 

Musikschulen MS A MS B MS WK 
Instrumental-& Vokalfächer 2,10 1,59 1,54 

 
Die Musikschule Wermelskirchen liegt bei der Kennzahl „Belegungen pro Unterrichtsstunde“ 
in den Instrumental- und Vokalfächern nur knapp hinter Musikschule B, aber deutlich hinter 
Musikschule A. Hierfür kann es unterschiedliche Gründe geben. Möglicherweise wirkt sich 
hier auch der größere Anteil an Schüler*innen in KooperaOonen posiOv aus (s. Abbildung 8). 
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4.2.7 Die Finanzierung der Musikschulen 

 
Die öffentlichen Musikschulen finanzieren sich in unterschiedlichen Anteilen durch die 
gleichen Einnahmeformen: 
 

- öffentliche Mi^el von Kommunen, Land oder anderen öffentlichen Stellen 
- Unterrichtsentgelte 
- sonsOge Einnahmen wie Spenden oder Eintri^sgelder 
- im Fall von negaOven Jahresergebnissen durch Entnahmen aus Rücklagen. 

 
Die nachfolgende Übersicht enthält als Vergleichsmaßstab auch die Zahlen von NRW, diese 
ohne Verlustausgleich, was aber landesweit zu keinen staOsOsch signifikanten Verschiebungen 
führt. 
 

 
Abbildung 9: Einnahmestruktur: Unterrichtsentgelte, öffentliche Mi`el, sonsKge Einnahmen, Verlustausgleich 

 
Unterrichtsentgelte: Die Musikschule Wermelskirchen erwirtscha>et prozentual die 
höchsten Einnahmen durch Unterrichtsentgelte. 
Öffentliche Mi[el: Die Musikschule Wermelskirchen erhält, auch verglichen zum 
Landesdurchschni[, den geringsten Anteil an öffentlichen Mi[eln. 
SonsIge Einnahmen: vom Umfang her eher weniger wichIg. 
Verlustausgleich: Nur bei der Musikschule Wermelskirchen ist ein Verlustausgleich 
ausgewiesen. 
 
Da sich die Vergleichsmusikschulen in direkter kommunaler Trägerscha9 befinden, würde hier 
ein Fehlbetrag direkt durch einen erhöhten Zuschuss ausgeglichen und wäre deshalb in dieser 
Darstellung nicht sichtbar. 
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4.2.8 Struktur der Ausgaben 

 
Auch auf der Ausgabenseite sind die Zahlen aus NRW hinzugefügt, um die Einzelergebnisse der 
Musikschulen besser einordnen zu können. Bedingt durch die Struktur der zu erfüllenden 
Aufgaben fließen regelmäßig die größten Anteile des Etats in die Bezahlung der Lehrkrä9e. 
Beim Vergleich der Ausgaben für das Verwaltungspersonal ist zu berücksichOgen, dass es sich 
bei den drei Musikschulen um zwei unterschiedliche Trägermodelle handelt: 
 

- bei „e.V.“-Musikschulen ist, wie auch bei Eigenbetriebsstrukturen oder einer GmbH, der 
gesamte Verwaltungsaufwand zumeist innerhalb des Etats der Musikschule dargestellt 

- bei direkter kommunaler Trägerscha9 gibt es zahlreiche Schni^stellen zur übrigen 
Verwaltung (z.B. Personalamt, Stadtkasse, Postdienst, Beschaffungswesen…), deren 
zusätzliche Aufwendungen nicht im Etat der Musikschule sichtbar werden. 
 
 

 
Abbildung 10: Struktur der Ausgaben: Pädagog*innen, Verwaltungspersonal, Sachkosten 

 
Bei dem Anteil der Aufwendungen für Lehrkrä>e bewegt sich die Musikschule 
Wermelskirchen im durchschni[lichen Bereich. 
Die im Musikschuletat sichtbaren Ausgaben für Verwaltungspersonal liegen in 
Wermelskirchen höher, knapp ein Prozent über dem Landesdurchschni[. 
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Die Sachkosten sind insgesamt unauffällig, insbesondere, weil hier regelmäßig auch 
Anschaffungen dargestellt sind, die nicht jährlich anfallen, sondern zufällig Bestandteil gerade 
dieser Betrachtung geworden sind (etwa ein neues Klavier oder eine neue So9ware). 
 
4.2.9 Weitere Kennzahlen zur Wirtscha=lichkeit auf Basis der 
Jahreswochenstunden 
 

 
Abbildung 11: Vergleich Kennzahlen auf Basis Jahreswochenstunden 

 
Die Einnahmen pro Jahreswochenstunde geben einen Hinweis darauf, wie effekOv im Sinne 
der Generierung von Einnahmen die Unterrichtsstunden am Markt posiOoniert sind. Bei 
Musikschulen kann es Einnahmeausfälle geben, weil Unterrichtsstunden temporär unbesetzt 
bzw. noch nicht wiederbesetzt sind. Ebenso gibt es, häufig zusätzliche, Angebote, für die keine 
zusätzlichen Entgelte verlangt werden, wenn bereits ein Unterrichtsverhältnis besteht. 
Beispiele hierfür sind Orchester, Chöre, Ensembles oder Theoriekurse, die von den 
Schüler*innen zusätzlich kostenlos besucht werden können. Ebenso erwirtscha9en die 
einzelnen Unterrichtsformen unterschiedlich hohe Deckungsbeiträge. Ein gut besuchter 
Elementarkurs bringt beispielsweise mehr Einnahmen als ein Einzelunterricht. 
 
Die Musikschule Wermelskirchen erwirtscha>et deutlich höhere Einnahmen pro 
Jahreswochenstunde als die Vergleichsmusikschulen. 
 
Bei den Lehrkra9kosten pro Jahreswochenstunde spielen die Beschä9igungsverhältnisse und 
die Höhe der Honorare die wichOgsten Rollen. Bei den angestellten Lehrkrä9en in 
Taripeschä9igung kommt in kleinen Musikschulen dem konkreten Personalbestand eine 
besondere Bedeutung zu: ein Kollegium mit älteren Mitarbeitenden in der Endstufe der 
Besoldung ist hier deutlich teurer als ein junges Kollegium, bei dem sich alle Lehrkrä9e in 
Eingangsstufen befinden. Bei den Musikschulen, die hier verglichen werden, wirken sich 
besonders die unterschiedlichen Anteile an tariflichen Angestellten und freiberuflichen 
Lehrkrä9en aus. 
 
Die Musikschule Wermelskirchen hat die geringsten Lehrkra>kosten pro 
Jahreswochenstunde. 
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Die Kosten, die für Verwaltungspersonal pro Jahreswochenstunde anfallen, können auch 
Hinweise darauf geben, in welchem Maß Verwaltungsvorgänge innerhalb der Musikschule 
oder ganz oder teilweise in anderen Bereichen der kommunalen Verwaltung erledigt werden. 
Insofern besteht hier nur eine eingeschränkte Vergleichsmöglichkeit. 
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5. Angebotsbezogene und wirtschaftliche Kennzahlen der 
Musikschule Wermelskirchen in der Entwicklung seit 
2010 

Nach dem interkommunalen Vergleich folgt eine Analyse der Entwicklung wichOger Eckdaten 
seit 2010. 
 

5.1 Entwicklung Tariflöhne/InflaKon/Betriebskostenzuschuss 
 
Vom Jahr 2010 zum Jahr 2012 erfolgte in zwei Schri^en eine deutliche Kürzung des 
kommunalen Zuschusses für die Musikschule Wermelskirchen, von € 217.300 auf € 156.390, 
also um etwa 28 %. Der Betriebskostenzuschuss ist danach nicht wieder erhöht worden. 
 
 

 
 

Abbildung 12: Entwicklung Tariflöhne/Betriebskostenzuschuss/InflaKon 

 
Betrachtet man die Entwicklung der Tariflöhne und die allgemeine Kostensteigerung, so ist 
festzustellen, dass zwischen dem abgesenkten Zuschuss und der Kostenentwicklung ein immer 
größerer Abstand entsteht. 
 
Durch konInuierliche Kostensteigerung und den abgesenkten und staIschen 
Betriebskostenzuschuss ist die Musikschule Wermelskirchen aktuell deutlich schlechter 
finanziert als 2010. 
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5.2 Entwicklung Belegungen und Wochenstunden 
 
Die abgesenkte Grundfinanzierung hat im Laufe der Jahre zu einer konInuierlichen 
Absenkung der Zahl der Jahreswochenstunden geführt, verbunden mit entsprechendem 
Wegfall von Leistungen den Bürger*innen gegenüber. 
 
Anfangs gab es noch einen deutlichen AnsOeg der Unterrichtsbelegungen, zurückzuführen auf 
die Aufnahme verschiedener KooperaOonsprojekte, danach sinkt aber auch die Zahl der 
Unterrichtsbelegungen immer weiter. 
 
 

 
Abbildung 13: Wermelskirchen: Entwicklung Belegungen und Wochenstunden 2010-2021 

Die sinkende Anzahl von Jahreswochenstunden führt zu einer sinkenden Anzahl an 
Unterrichtsbelegungen. 
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Die Jahresabschlüsse zeigen, dass die Zuschusskürzung nach und nach durchschlägt und nach 
einigen Jahren dazu führt, dass das Jahresergebnis nur noch durch steigende Entnahmen aus 
der Rücklage ausgeglichen werden kann. 
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Die Absenkung des Betriebskostenzuschusses im Jahr 2010 hat zu Kürzungen im Bereich des 
Angebots der Musikschule Wermelskirchen und zur Verschlechterung der Jahresergebnisse 
geführt. 
 

 

 
Abbildung 14: Wermelskirchen: Entwicklung der Jahresabschlüsse 2010-2021 

 

5.4 Entwicklung der Rücklage 
 
Das Vereinsrecht sieht vor, dass gemeinnützige Vereine Rücklagen bilden können. Die KGSt 
führt im Fall von Trägervereinen für Musikschulen dazu aus, dass der Verein in allen 
arbeitsrechtlichen und sozialen Verpflichtungen stehe. Eine Rücklage von 2-3 Monatsgehältern 
sichere deshalb den Verein gegen verzögerte Zahlungseingänge, kostenträchOge 
Rechtsänderungen und andere Überraschungen ab. Zusätzlich solle für größere Vorhaben 
zuschussunschädlich angespart werden können (KGSt 2012, S. 61). 
Die Musikschule Wermelskirchen wendet jährlich etwa 500.000 € für Gehälter und Honorare 
auf. Eine Betriebsmi^elrücklage zwischen 85.000 € und 124.000 € ist deshalb nach Auffassung 
der KGSt zur Sicherung der Liquidität angezeigt. In Abbildung 14 wird deshalb ein gerundeter 
Mi^elwert von 100.000 € angesetzt. Zusätzlich lässt sich die Ersatzbeschaffung bzw. 
Instandsetzung der im Eigentum der Musikschule befindlichen Musikinstrumente häufig nicht 
aus laufenden Haushaltsmi^eln realisieren, so dass auch für diese Fälle finanzielle Vorsorge 
erforderlich ist. 
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Abbildung 15: Wermelskirchen: Entwicklung der Rücklage 

 
Die steigende Rücklage von 2012 bis 2015 erklärt sich durch die temporär unbesetzte 
Schulleitungsstelle und Elternzeiten, die zu ungeplanten Einsparungen in den Personalkosten 
geführt haben. Im Jahr 2021 wurde der Teil einer Erbscha9, die mit einer Zweckbindung 
versehen ist, in die Rücklage eingebucht. Durch die Zweckbindung kann dieser Teil der 
Rücklage nicht im allgemeinen Haushalt verwendet werden und darf auch zusätzlich geführt 
werden, ohne für die Gemeinnützigkeit schädlich zu sein. 
 
Seit 2017 erfolgt der Ausgleich des Haushalts durch wachsende Entnahmen aus der 
Rücklage. Die Rücklage ist, bis auf eine in der Höhe notwendige Betriebsmi[elreserve und 
einen angemessenen Ansparbetrag für unplanbaren Erhalt von Betriebsmi[eln 
aufgebraucht. 
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6. Risiken für die Zukunft 

Die Musikschule Wermelskirchen wirkt seit 70 Jahren erfolgreich für die Einwohnerinnen und 
Einwohner ihrer Stadt. In diesem Zeitraum musste sie mit vielen Herausforderungen umgehen 
und inhaltliche und organisatorische Anpassungen vornehmen. Die Betriebsform mit einem 
gemeinnützigen bürgerscha9lichen Verein als Träger einer inhaltlich und 
betriebswirtscha9lich modern aufgestellten Musikschule hat sich deshalb offensichtlich 
bewährt. Hierbei spielt die Tatsache, dass bereits die Gründung 1952 einem Akt 
bürgerscha9lichen Engagements entsprungen ist, eine wichOge Rolle. Es handelt sich also 
ausdrücklich nicht, wie in manchen anderen Fällen, um den Versuch, durch Auslagerung einer 
kommunalen Aufgabe in den privaten Bereich finanzielle Verantwortung zu begrenzen oder 
eine Taripindung zu umgehen. 
Neben den steten Herausforderungen der Anpassung von Inhalten und Struktur des Angebots 
gibt es Bereiche, in denen kün9ig besondere Risiken entstehen könnten. 
Die musikpädagogischen Angebote von Musikschulen bauen aufeinander auf, sind 
miteinander verzahnt und aufeinander abgesOmmt. Wenn wichOge konsOtuOve Teile nicht 
(mehr) funkOonieren, besteht die Gefahr, dass andere Teile ebenfalls in Mitleidenscha9 
gezogen werden. 
Beispiele: 
Einschränkungen in der Ensemblearbeit können dazu führen, dass für die Schüler/innen bzw. 
deren Eltern die Aufnahme eines Instrumentalunterrichts wegen fehlender PerspekOven nicht 
mehr a^rakOv ist. 
Ein, beispielsweise durch fehlende Lehrkrä9e, hervorgerufener Mangel an 
elementarmusikalischen Kursen für jüngere Kinder reduziert direkt die Anmeldezahlen für den 
Instrumentalunterricht. 
Unzureichende Ausbildungskapazitäten in Fachbereichen, die für Orchester und Ensembles 
der Amateurmusik den Nachwuchs sichern, können, zumindest mi^elfrisOg, auch außerhalb 
der Musikschule zu Problemen führen. 
 
In vier Bereichen könnten bei der Musikschule Wermelskirchen zukün>ig besondere 
Probleme entstehen. 
 

1. Finanzielle Schieflage durch fehlende Anpassung des Betriebskostenzuschusses an 
die Kostenentwicklung 

 
Der abgesenkte Betriebskostenzuschuss und die durch InflaOon und Tariferhöhungen 
jährlich steigenden Kosten entwickeln sich immer weiter auseinander. Das Angebot der 
Musikschule ist bereits stark reduziert worden. Weitere Einsparungen können direkt die 
funkOonierende Struktur gefährden. 
Seit 2017 erfolgt der Ausgleich des Haushalts durch wachsende Entnahmen aus der 
Rücklage. Die Rücklage ist, bis auf eine in der Höhe notwendige Betriebsmi^elreserve und 
einen angemessenen Ansparbetrag für unplanbaren Erhalt von Betriebsmi^eln 
aufgebraucht. 
Ab 2022 steigen die allgemeinen Kosten und die Personalkosten noch einmal stärker an. 
Das wird entweder zu weiteren strukturgefährdenden Einschni^en in das Angebot oder zu 
verstärkter finanzieller Schieflage führen. 
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2. Zunehmende Probleme bei der Gewinnung von qualifiziertem Personal 
 
Die wichOgste Ressource der Musikschulen ist das Lehrpersonal. Gerade hier gibt es bereits 
seit einiger Zeit bundesweit erhebliche Probleme freie Stellen wiederzubesetzen. Wenn 
dies, insbesondere an Schlüsselstellen, nicht gelingt, ist hierdurch die Gesamtstruktur der 
Musikschule schnell gefährdet. 
Der Landesverband der Musikschulen in NRW hat im Au9rag der „AG musikalische 
Bildung“ des Deutschen Städtetags eine Umfrage durchgeführt, die verschiedene Aspekte 
dieses Problembereichs beleuchtet. Die Umfrage wurde im Dezember 2022/Januar 2023 
unter starker Beteiligung (80% Rücklaufquote) durchgeführt. Zum Thema der Probleme bei 
der Wiederbesetzung vakanter Stellen wird dort ausgeführt, dass etwa drei Viertel der 
Musikschulen, insbesondere im ländlichen Raum und Zwischenraum, Schwierigkeiten bei 
der Besetzung freier Stellen melden. Bereits die Häl9e der Musikschulen führt an, dass aus 
diesem Grund bereits 2021 und 2022 Stellen unbesetzt geblieben sind. Besonders 
betroffen ist der Fachbereich Elementare Musikpädagogik. Insbesondere im ländlichen 
Raum fehlen aber auch Fachkrä9e für andere Fachbereiche (LVdM NRW, 2013). 
 
3. Sinkende A[rakIvität als Arbeitsgeberin 
 
Unklare oder sogar unsichere PerspekOven der zukün9igen Finanzierung schmälern die 
Chancen, qualifiziertes Personal nach Wermelskirchen zu holen. Das gilt sowohl für den 
Bereich der Lehrkrä9e als auch für alle Mitarbeitenden in leitenden PosiOonen. Gerade in 
zunehmenden KonkurrenzsituaOonen kann die Frage, ob an einem besOmmten Ort sichere 
PerspekOven für eine konOnuierliche TäOgkeit in sozialer Sicherheit bestehen, 
ausschlaggebend sein. 
 
4. Auswirkung veränderter rechtlicher Bedingungen bei der Beschä>igung von freien 

Mitarbeiter/innen an Musikschulen. 
Das Bundessozialgericht (BSG) hat sich in einem Urteil vom 30.06.2022 („Herrenberg-
Urteil“) mit der Frage der Rechtsmäßigkeit der Beschä9igung von Honorarkrä9en an 
Musikschulen beschä9igt. Dieses Urteil kann im Rahmen dieses Gutachtens nicht 
abschließend  bewertet werden. 
Als ReakOon auf das Urteil und in der Befürchtung, möglicherweise hohe Summen an 
Beiträgen zur Sozialversicherung nachzahlen zu müssen, gehen immer mehr 
Musikschulträger den Weg alle Lehrkrä9e als sozialversicherungspflichOge Angestellte zu 
beschä9igen.  
Dieser Weg wurde auch schon vorher beschri^en, weil es immer schwieriger wurde, 
qualifizierte Instrumentalpädagog*innen als Honorarkrä9e zu finden. 
Als Beispiele für diesen TransformaOonsprozess soll hier die Entwicklungen in Dortmund, 
Leipzig (Musikschule Johann SebasOan Bach) und Sankt AugusOn angeführt werden.  
In Dortmund werden aktuell 26,5 neue Stellen eingerichtet, um bisherige 
Honorarverhältnisse in Taripeschä9igungen zu transformieren.  
Das online-Magazin PROMUSIK MAGAZIN schreibt, dass die Stadt Sankt AugusOn als 
ReakOon auf das Urteil des BSG plant, ab August 2024 nur noch Lehrkrä9e in Festanstellung 
zu beschä9igen.  
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Der Bürgermeister der Stadt Sankt Augustin, Dr. Max Leitterstorf (CDU), erklärt den Schritt 
gegenüber dem PRO MUSIK Magazin damit, dass er einerseits eine veränderte Rechtslage 
sehe, andererseits den Lehrkräften mit einer Festanstellung solide Perspektiven bieten 
wolle. Im gleichen Artikel wird darüber berichtet, dass die Städtische Musikschule „Johann 
Sebastian Bach“ in Leipzig alle 162 Honorarkräfte bis Februar 2024 fest anstellen wolle. 
(Oetzel/Mattelé 2023). 

 
Es können also Probleme auf zwei Ebenen entstehen: 
Einerseits besteht das Risiko, dass die Sozialversicherungsträger auf Grundlage des Urteils des 
BSG auch von anderen Trägern Nachzahlungen verlangen. 
Andererseits kann die Umwandlung von Honorarverträgen, die beispielsweise aus Dortmund, 
Sankt AugusOn und Leipzig berichtet wird, zu einem größeren Trend werden. Dann geraten die 
Musikschulen, die weiterhin qualifizierte Honorarkrä9e suchen, in eine schwierige 
KonkurrenzsituaOon. Wenn es bereits jetzt, insbesondere im ländlichen Raum, schwierig ist, 
neues Personal zu finden, werden sich die Probleme deutlich verschärfen. 
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